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der Nation auf Rechnung setzen können? 2) Ob im
Fall die Geitstagsvcrsührung für sie ein Frohndicnst
seyn solle, alsdann nicht auch alle andern Beamten
sammt dem Postamt für ihre dießörligcn Obliegenheiten

zur ncmlichen Unentgriblichkeit pro dons publics ver-
pflichtet seyen, oder im Gegensatz aus wessen Beutel
die Bezahlungen fliesen sollen? z) Wie es sich milder
Auslage für das Stempclpapîer, das in einem weit-

läufigen, wahrscheinlich mit wichtigen Prozessen durch-

fiochlencn Geldslag kein geringes Objekt ist, verhalte?
wer es liefern solle, die Nation oder ein Quidam?

Die Vollziehung wiese durch den Iustizmimster diese

Emsragcn an Gesetz und Uebung; da aber die Fra-
gcnden in der alten Ordnung und Uebung keine Wei-
sung für die Ceeala in der neuen Welt finden, so

wenden sie sich nun an Sie B. G. um bestimmtem

Aufschluß. Dieser Fall, der sich öfters ereignen wird,
verdient im allgemeinen eine Untersuchung; die Peti-
tionencommißion rathet daher an, solchen der Civilges.

Commißion zu überweisen. Angenommen.

4. 5; Bürger, (wie sie sagen) aus der ärmern

Classe von Zürich, die weder ihre alte Obrigkeit noch

die jetzige Gemetudskammer in Betreff der Verwaltung
ihrer Gemeindsgüter loben — beschweren sich über den

Beschluß der Gesetzgebung vom 2;. August: »man
könne in die ununterschricbene Bittsthrift, das Ricdli
betreffend, nicht eintreten alldieweil diese Bittschrift
doch mit einem gestempelten Bcydlatt von Unter-
schrislen begleitet war. Wenn dieses Flugblatt wirklich
der Petition deygcbogcn war, so muß der Irrthum
des Beschlusses durch dessen zufällige Egsnerung ent-

stunden seyn.

(Die Forts, folgt.)

Inländische Nachrichten.
Der Reglerungsstattholthr des Cantons Ba-

sel / au die Mmuzipautät der Gemeinde
Ltt'stüU.

Bürger!
Es haben fleh in Eurer Gemeinde 296 Bürger in

offener und gesitzmäßiger Gemeindeversammlung am

10, Weinmonat dieses Jahrs fest verbunden und durch

neinhändige, schriftliche Unterzeichnung ganz besonders

verzflechtet, um über die Aufrechlhaltung innerlicher

Ordnung und Ruhe zu wachen, und die öffentlichen

Beamten, es.koste was. es .wolle, zu unterstützen in

Handhabung der Gesetze und guten Polizey. Jeder
der Unterschriebenen bekannte sich zugleich als ein" dop.
pelt und dreyfach Strafwürdiger, wenn er jemals im
Augenblick der Prüfung seinem ftyerüchen Bürgcrge-
lübde treulos werden könnte.

Dieser edle Eifer, freyer M inner würdig, soll un-
serer Regierung nicht unbekannt bieioen. Möge es

w s.r Vaterland erfahren, daß wenn Laster und Bosheit
sich nicht scheuen, Verschwörungen gegen die öffentliche
Ordnung zu bilde», — auch tugendhafte Bürger sich

nicht fürchten gegen Anarchie und Friedensstörer in
Bund zu treten, und die republikanischen Obrigkeiten
mit Nachdruck in Vollstreckung ihrer Pflichten zn un-
tersiützen.

Saget, ich bitte Euch, der wackern Scbaar jener
Bürger von Liestall meinen Dank. Saget ihnen, daß
die Schweizer-Freyheit unerschütterlich sey, und die
Bajonette der ganzen Welt nicht zu fürchten habe,
wenn aller Schweizer Herzen von gleichem Enthnsias-
mus entbrennen. Ihre' Namen ,ollen im Archive der
Regierungsstatthallerschast dieses Cantons zum steten

Angedenken verwahrt werden.

Gruß und Bruderliebe.

Heinrich Z sch ok te.

Mannigfaltigkeiten.
F r a g m en t e i n er S k iz z e de? hcl 0 elische«

Revolution, geschrieben zu Anfang
Augusts 1800.

(Aus dem helv. Almanach für das I. >801. Zürich.

— So ward also —fast gleichzeitig mit Rom —
der Grundstein zu einerneuen repräsentativen Republik
in den Alpen gelegt; ein Ereigmß, das vielleicht für
das Interesse von Frankreich und von ganz Europa

wichtiger war, a.s die Entstehung irgend einer der bis«

herigen FiliabRevlidliken. Für Frankreich Haupt«

sächlich in mililairischer Rüksicht. Von nun an, da

die Schweiz einmal ous ihrer Neutralität heraus-

gerissen war, entschied der Besitz dieses Landes, als

e>! e. unermeßlichen natürlichen Festung mitten zwischen

Deutschland, Frankreich und Italien,
bewohnt von einem kraftvollen, kriegerischen Volke,
fast über den Erfolg jedes Laut kricges, welchen Frank«

reich künftig ' zu führen hat. So lange es ein offen,si-

ves Kriegsspstcni zu befolgen im Stande ist, und die

L 0 m b a r d ie i»ne hat, gewährt ihm der B sitz der

hohen Alpen, den unermeßlichen Vortheil einer sicher»
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